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§ 1. Einleitung 

In der Bundesrepublik verwalten die privaten Unternehmungen der 
Lebens-, Unfall-, Kranken- und Haftpflichtversicherung ein Deckungs-
kapital im Werte von z. Z. schätzungsweise 17 Milliarden DM, das nach 
aufsichtsbehördlichen Vorschriften zur Sicherung der Versichertenan-
sprüche bereitsteht1• Dieser sogenannte Deckungsstock (DSt) stellt ein 
Sondervermögen dar und begründet bestimmte Obliegenheiten des 
Versicherers. Beides zu überwachen und zu kontrollieren, hat den Ge-
setzgeber veranlaßt, eine besondere Aufsichtsperson zu schaffen, den 
Treuhänder nach §§ 70 ff. V AG (im folgenden auch "Aufsichtführender" 
genannt). 

I. 

Rechtsstellung und Befugnisse dieser Amtsperson sind nicht in je-
der Hinsicht eindeutig dargetan. Das Gesetz beschränkt sich auf die Dar-
stellung einiger grundsätzlicher Befugnisse. Auch die zu näheren Be-
stimmungen ermächtigte Aufsichtsbehörde verzichtet darauf, den recht-
lichen Charakter des Treuhänders festzulegen. Was überdies die Dinge 
erschwert, ist der Umstand, daß gewisse Berechtigungen des Aufsicht-
führenden gegenüber dem Vorstand des beaufsichtigten Unternehmens 
durchaus strittig sind. In der Versicherungspraxis jedenfal!s zeigt sich, 
daß die Rechtsnatur des Deckungsstack-Treuhänders keineswegs unbe-
stritten ist. 

Wo aber Befugnisse nicht eindeutig bestimmt sind, müßte die Rechts-
stellung der Aufsichtsperson, soweit sie unverkennbar hervortritt, hel-
fen können, die Zuständigkeit abzugrenzen. Gelingt es uns, die Position 
des Treuhänders juristisch einwandfrei zu orten, etwa als ein öffentliches 
Amt, so wären sämtliche Befugnisse geklärt, und zwar im vorgegebenen 
Falle analog solchen, wie sie der Aufsichtsbehörde zustehen. 

Wie auch immer das Urteil ausfallen mag, eines steht fest: Kaum 
verständlich wäre es, den Aufsichtführenden zu bestimmten Tätigkei-
ten anhalten zu wollen, ohne ihm die entsprechenden Berechtigungen 
einzuräumen. Sollten die Befugnisse des Treuhänders letztlich nicht alle 

1 Am 31. 12. 1961 betrug das DSt-Ist rd. 14,7 Mrd. DM (BAV Gesch.-
Ber. 1961, 19). Nach Aufsichtsrecht besteht verwaltungsrechtlich eine Schuld 
des Versicherers, die in seiner Bilanz technisch notwendige Rückstellungen 
ergibt, die überwiegend mit mündelsicheren Anlagewerten bedeckt werden 
müssen. Näheres dazu vgl. unten§ 2 I; auch Ehrenzweig, Versicherungsrecht, 
S. 21, v. Gierke, Bd. li, S. 334. 
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aus seiner Rechtsstellung ableitbar sein, so wür-den die Pflichten des 
Versicherers gegenüber dem Deckungsvermögen fragwürdig beaufsich-
tigt. 

II. 

Die Problematik rührt hauptsächlich daher, daß die Aufsichtsperson 
vom beaufsichtigten Versicherer ,bestellt' wird (§ 71 I V AG). Aus die-
ser Gesetzesvorschrift wollen manche2 ein Vertragsverhältnis zwischen 
Unternehmen und Aufsichtführenden ableiten, was praktisch einem 
Dienstvertrag oder Auftrag gleichkäme. Das eine wie das andere hätte 
gewisse Bindungen zur Folge, die geeignet wären, die Befugnisse des 
Treuhänders und die ihnen entsprechenden Pflichten des Versicherers 
einzuschränken. Dies aber kann nicht Sinn der gesetzlichen Treuhänder-
bestellung sein. 

Bestellt wird der Treuhänder - wenn auch nicht ausschließlich, so 
doch erheblich- durch einen Verwaltungsakt Das Bundesaufsichts-
amt muß seine Zustimmung erteilt haben (§ 71 II VAG). Wohl läßt die 
Mitwirkung der beaufsichtigten Unternehmung gewisse privatrecht-
liehe Verhältnisse zwischen ihr und dem Bestellten vermuten. Daneben 
sind Beziehungen privatrechtlicher Prägung auch zwischen Treuhän-
der und Versicherten insofern vorstellbar, als jener seine Befugnisse 
nicht zuletzt zu ihren Gunsten ausübt. Demnach begegnen uns in der 
Kontrollperson für den Deckungsstock Merkmale, die einerseits ent-
weder auf einen ,Gehilfen' der staatlichen Versicherungsaufsicht oder 
ein Organ neben der Aufsichtsbehörde, andererseits auf Auftrag des 
Versicherungsunternehmens, der etwa eine Geschäftsbesorgung zum 
Gegenstand hat, hindeuten. 

Diese Eigenschaft d€r Aufsichtsperson; zugleich Merkmale des öffent-
lichen und des privaten Rechts aufzuweisen, erleichtert durchaus nicht 
die Beurteilung, welche Rechtsstellung sie eigentlich einnimmt. 

Iß. 

Gewisse Anzeichen bestärken uns in der Auffassung, daß die Rechts-
figur des DSt-Treuhänders sozusagen als ,verlängerter Arm der Staats-
aufsicht' tätig wird. Dieses Kontrollorgan nimmt in eigener Verant-
wortung und unabhängig von der Unternehmung Befugnisse wahr, 
welche einerseits die Verpflichtungen der Geschäftsleitung hinsichtlich 
der Anlage und Verwaltung des Deckungskapitals überwachen und 
andererseits die Ansprüche der Versicherten gleichsam dinglich sichern. 
Das Amt d€s Treuhänders wie auch seine Befugnisse sind Gegenstand 

2 Vgl. Berliner-Fromm,§ 71 Anm. 1 c; Könige-Petersen-Wirth, § 71 Anm. 4; 
Prölss, § 71 Anm. 3; Kisch, Recht des VVaG, S. 231. 
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einer gewerbepolizeilichen oder wirtschaftsverwaltungsrechtlichen Rege-
lung, und weil das V AG die Bestellung des Treuhänders und seines 
Stellvertreters zwingend vorschreibt, liegt es nahe, die Rechtsstellung 
eines öffentlichen Amtsträgers zu vermuten. 

Aber neben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften in Gestalt des VAG 
und aufsichtsbehördlicher Allgemeinverfügungen greifen immer wieder 
bürgerlich-rechtliche Normen3 Platz. Beispielsweise lassen sich auf die 
Aufgaben und Befugnisse des gesetzlichen Treuhänders gemeinhin die 
Vorschriften über die Vermögenspflegschaft anwenden. Öffentlich-
rechtlich übt der Aufsichtführende eine Vermögenskontrolle, privat-
rechtlich eine Art Pfandhalterschaft aus. Alles dies müssen wir in Be-
tracht ziehen, um zu einem vertretbaren Ergebnis zu kommen. 

IV. 

Wir melden im übrigen Zweifel darüber an, daß der Gesetzgeber die 
Bezeichnung ,Treuhänder' treffend gewählt hat. Dazu sind verschiedene 
Gründe anzuführen: 

1. Gewisse Eigenschaften eines Treuhänders im eigentlichen Sinne 
fehlen dem Träger dieses Namens gemäß VAG überhaupt, näm-
lich insoweit, als darunter in erster Linie das Institut des Fidu-
ziars zu verstehen ist und eine Übertragung des Deckungsstocks 
in die Verfügungsgewalt des ,Treuhänders' vorausgesetzt werden 
müßte. Der aufsichtsrechtliche Amtsinhaber aber kontrolliert und 
überwacht lediglich die ordnungsgemäße Verwaltung des Sonder-
vermögens, das als solches im Eigentum des Versicherers ver-
bleibt. 

2. Soweit das Verwaltungsrecht-und das VAG gehört dazu- im 
allgemeinen den Terminus ,Treuhänder'4 gebraucht, dominieren 
die Wesenszüge seiner Rechtsmacht dergestalt, für und wider den 
Vermögensinhaber handeln zu können und der Aufsichtsbehörde 
gegenüber gebunden und ihrer Verantwortlichkeit unterstellt zu 

8 Das öffentliche Recht hat zudem viele Begriffe des privaten Rechts über-
nommen und in ständigem Gebrauch. Vorschriften öffentlich-rechtlichen Cha-
rakters setzen vielfach Definitionen und gleichermaßen Rechtsinstitute privat-
rechtlicher Natur als bekannt und allgemeingültig voraus. Dieser Umstand 
könnte geeignet sein, die privatrechtliehen Merkmale des Treuhänders stärker 
hervortreten, die öffentlich-rechtlichen Wesenszüge dagegen nur subsidiär 
gelten zu lassen. 

4 ,Th' im Sinne des Verwaltungsrechts könnte durchaus auch ein Staats-
kommissar oder Sonderbeauftragter heißen. Beispielsweise Huber, Wirt-
schaftsverwaltungsrecht Bd. I, S. 741, verwendet für den behördlich bestell-
ten Verwalter nach § 87 II V AG, dem die überwachung oder die Leitung der 
VU anvertraut wird, die Bezeichnung ,Th', indes keineswegs in Unkenntnis 
dessen, daß dieser Ausdruck bereits im Gesetz §§ 70 ff. ausdrücklich auf den 
DSt-Th Anwendung findet. 


